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erttünoigungsötail
Er ' chiirtt wöchclittich I -- 2 mal ji nach

Bedarf .
zrq »ß»»rri » für Einzelbezug durch die Post

oder den Verlag vierteljährlich l Mt .

Knzrlgr « »t » ls : Die durchgehende
Garmsndzeiie SV Pfg .

Druck und Verlag von Adolf F » » »
iu Durlach . — Fernsprecher Nr . 204 .

Nr . 6 Iilkisch. ZMttSlüg öea 25. Kimr 1912.
De « Schutz der Hrieftaude « und - es Srlefta «de«verkehrs im Kriege betr .

Gemäß K 3 Abs . 2 des Reichsgesetzes obigen Betreffs vom 28 . Mai ! 894 bringen wir
zur öffentlichen Kenntnis , das; nachgenannte Mitglieder des Mlitärbriestaubenzuchtvereins
„ Alemannia " in Durlach ihre Brieftauben der Militärverwaltung zur Bersüqung gestellt haben :

s Namen Stand oder Beruf ! Wohnort ! Wohnung SZ Lage des Tnnbenschlaas
A" !

3.

4 .
5.

^ Schlosscrineistcr

Mctzgermeister

Baunigärtner Leopold Lberleitungsaufseher

1 . j Leyerle Wilhelm

2 . s Brecht Friedrich

Turlnch

Kiefer Heinrich
Krasst Gotthelf

0. ^ Hanry Karl

7.
8.
S .

Vortisch Josef
Rutenberg Karl
Silvery Karl

Mechaniker
Konditor

Schuldiener

Briefträger
Nevifivnsbeamter
Mechaniker

>,
i
'

^Herrenr . 9
!

'
! Hauptstr . 75

Gerberstr . 9
Hauptstr . 67

! Hauptstr . 78

Aue Adlerstr . ll
Oirützingen Steigstr . 26
Jöhlingen Pfannenstiel

113

Weingarten

Jägcrstr . 40 ! 35 ' Jin Werkstültegcbäude .
s westlich

22 ! Im Giebel des Wohn¬
hauses . östlich

Im Dachstock des Hinter¬
gebäudes , westlich

Im Schopf , nördlich
Im Hinterhaus , Dachstuhl ,

westlich
Im Seitenflügel des Schul

Hauses,Tachstvck , wesil .
Im Schopf , westlich
Im Schopf , südlich
Im Giebel des Wohn¬

hauses , südlich
Im Dachstock des Wohn¬

hauses , westlich
dto .

Hauptstr . 156 21

Durl . Str . 186 18

10. i Cvnstandin Johann ! Kaufmann

11 . i Felleisen Ferdinand i Werkmeister
Tie Brieftauben dieser Züchter gelten a ' S Militärbrieftauben und genießen den besonderen

Schutz des obenerwähnten Gesetzes . Sie sind , wie alle Militärbrieftauben , aus der Innenseitebeider Flügel mit einem d .rs Kaiserliche Wappen enthaltenden Stempel bezeichnet und hieranerkenntlich
Von den im Frühjahr und Herbst zur Saat - und Erntezeit üblichen Sperrzeiten fürden Taubensausflug gelten für die Militäcbrieftauben nur die ersten 10 Tage .
Aus die Neiseflüge dieser Tauben aber finden die Sperrzeiten überhaupt keine Anwendung .
Durlach den 3 Januar 1912 . _ Großherzogliches Bezirksamt .

Die Krankheit « - und Sterblichkeitsverhältnisse vom 4 . Quartal 1» kk im
Amtsbezirke Durlach betreffend .

Bon » pide -Nisch . n Krankhe ten wurden gemeldet : j : 1 Fall von Typhus in Berzhausen .Grünwtttcrkbach , Königsbach und Langensteinbach ; j ; 1 Fall von Kindbetlfieber in Aue , Klein¬
steinbach, W ingarten und Wilferdingen ; 1 Sch irlachsall in Weingarten und 7 Fälle derselb . n
Krarkheit in Wolfartsweier ; von Rachendiphtheritis 1 Fall in Jöhlingen . 4 Fälle in Wein¬
garten und j > 3 Fälle in Durlach und Langensteinbach ; 1 Kehlkopskcupp in Durlach und2 Fälle derselben Krckr kheit in Weingarten . . In mehreren Gemeinden herrschten die Masern ,mehrfach trat d e Influenza auf und veninzelt kam Keuchhusten vor .

Gestorben sind , ohne 7 totgeborer .e , 146 Personen (gegen 185 im gleichen Zeiträumede- vorhergehenden Jahres ) . Auf das Jahr berechnet ergibt diele Zahl auf 1000 Einwohnerdes Amtsbezirkes ein Sterblich ! . itSverhältniS von 12 .45 , eine Sterblichkeitszahl , wie sie soniedrig wohl kaum jemals im Amtsbezirk : erreicht wurde .
Da die Sterblichkeit in der letzten Zeit überhaupt zurückgegangen ist . so ist dies , neben

der Sorge für bessere sanitäre Verhältnisse , wahrscheinlch zum großen Teil auf die soziale
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stücsorge zurückzuführcn , indem B durch die Krankenkassen ärztliche Hilfe allgemein zu¬
gänglich ist , und durch Invalidenrente es ermöglicht wird , besser a ' S früher für die not¬

wendigsten Lebensbedürfnisse zu sorgen .
Im ersten Lebensjahre starben 50 Kinder — 34,27 L aller Gestorbenen ,

vom ! .— 15 . Lebensjahre starben 15 Kinder ,
15 — 30 . „ 12 Personen ,
30 .- 40 . „ 6 „
40 .- 50 . 1 ?
50 .— 60 . io
60 . - 70 . „ 12 „
70 .- 80 . .. 18
80 . - 90 . 4

und 2 Personen in Königsbach wurden 93 und 95 Jahre alt .
Davon starben an Masern 1 K nd , 1 Keuchhusten 1 K , an Kehlkopk . upp 1 K . , an Typhus

2 Personen .an Influenza 2 P . , an Krankheiten des Gehirns und seiner Häute 9 P . ( davon
7 an Schlazanfall , an Lungenschwindsucht 18 P , an andern Krankheiten der AünungSorgane
23 P , an H .rzleiden 11 P , an Leberleiden 2 P . an Kca - kh iten der Vs duuungsorgans
16 P . , an Nierenleiden 4 P . . an Krebs 7 P . , an Lebenkschwäche 16 Kinder , an Kinder¬

zehrung 10 K . , an A . twschwäche 13 P und j : 1 Pnson an G lenkrheumatiSmus , Blutoer -

gÜtung , G . lösucht der Neug . bocenen , Lähmung , Wrrlhsfschm Krankheit , Barlowschen Krank¬

heit , Eklampsie , Vubrcnnung . Pserdehusschlag und Gasvngiftung .
In der Stadt Durlach starben 40 Personen , davon 12 Kinder — 30 L der in der

Stadt überhaupt Gestorbenen im ersten , und 3 vom 1 bis 15 . Lebensjahre . In Wein¬

garten starben 10 Personen , darunter 1 Kind im ersten und 4 Kinder vom I . b -S 15 . Lebensjahre .

Durlach den 20 . Januar 1912 . Med . - Rat Or^ Geyer ^ Gr . Bezirksarzt .

Maul - und Klauenseuche betreffend .
In den Gemeinden Rastatt , Gerns¬

bach und Langenbrand ist die Maul - und
Klauenseuche ausgcbrochen und wurden für
diese Gemeinden die Bestimmungen der §8 58
und 59 der VO . vom 19 . Tez . 1895 , „die
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen
betr "

, in Kraft gesetzt.
Durlach den 17 . Januar 1912 .

_ Großherzogliches Bezirksamt .
Maul - und Klauenseuche betreffend .

In Rheinzabern und Jockgrim , Amt
Germersheim , ist die Maul - und Klauen¬
seuche ausgebrochen .

Durlach den 18 . Januar 1912 .

_ Großherzogliches Bezirksamt .

Hausierhandel mit Wiederkäuern und Schweinen
betreffend .

Nachdem auch in Rastatt , Gernsbach und
Langenbrand , Bez . Rastatt , die Maul - und
Klauenseuche ausgebrochen ist , wurde von
Königl . Oberamt Neuenbürg das Verbot
des im Umherziehen erfolgenden
Handels mit Rindvieh , Schafen ,
Ziegen und Schweinen aus die Gemein¬
ten Loffenau . Dobel . Herrenalb , Rotensol . Neu¬
satz , Bernbach , Cnzklösterlr , sowie die Parzellen
Nouncnmitz und Sprollenhaus Gemeinde Wild -
dad ausgedehnt

Unberührt bleibt das am 5 . Januar d .
Js . (vergt . Enztäler Nr . 4 ) erlassene Berbot
für die Gemeinden Remnbnrg . Arnbach , Birkrn -

feld , Conweiler . Dennach . Engelsbrand . Feld
rennach , Gräfenhansen . Grunbach . Höfen , Langen¬
brand . Neusatz . Obrrniebelsbach , Ottenhausen .
Salmbach . Schwann , Unterniebelsbach und Wald -
rrnnach .

Durlach den 18 . Januar 1912 .

_ Grobherzogliches Bezirksamt ._
Maul - und Klauenseuche betreffend .

In Ruit , Amt Breben , ist im Stalle des
Karl Cordier die Maul - und Klauen¬
seuche ausgebrochen .

Gr . Bezirksamt Breiten hat für d
'
e Ge¬

meinde Ruit die in 8 59 der Verordnung
vom 19 . Dez . 1895 , betreffend die Abwehr
und Unterdrückung von Viehseuchen , vorge¬
sehenen Anordnungen getroffen .

Durlach den 18 . Januar 1912

_ Gc oßher zog üches Bezirksam t ._
Maul - und Klauenseuche betreffend .

In dem Stadtteil Karlsruhe - Rintheim
ist die Maul - und Klauenseuche wi der aus¬
gebrochen . lieber das verseuchte Gehöfte ist

An
^
Stelle der am 19 Dez 19 l l verfügten

Anordnung gemäß 8 58 der VO Gr . Mini¬
steriums des Innern vom 19 Dezember 1895
wuröe von Gr . Bezirksamt Karlsruhe gemäß
8 59 der V O . Gr . Ministeriums des Innern
vom 19 . Dezember 1895 argeordnet , daß aus
dein Vorort Karlsruhe Rintheim Vieh , Rind -
v .eh, Schafe , Schweine , Ziegen nur mit orts -

potizeiUcher Genehmigung und allein zum
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Zwecke sofortiger Schlachtung aufgrund eines
tierärztlichen Zeugnisses , welches die
Seuchensreiheit der betr . Tiere bescheinigt ,
ausgeführt weiden darf .

Der Hausierhandel im Vororte Karlsruhe -
Rintheim der Turchtrieb von Wiederkäuern und
Schweinen und das Durchfahren mit Rind¬
viehgespannen durch die Gemarkung ist ver¬
boten .

Durlach den 18 . Januar 1912 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Maul - und Klauenseuche betreffend .
Nachdem itt dem Stadtteil Karlsruhe - Rint¬

heim die Maul - und Klauenseuche ausge¬
brochen ist , wurde von Gr . Bezirksamt Karls¬
ruhe für die benachbarte Gemeinde
Hagsfeld angeordnet , daß aus dieser
Gemeinde zum Zweck oder in Vollzug einer
Veräußerung Vieh (Rindvieh , Schafe , Schweine ,
Ziegen ) während der Dauer der Seuche in
Karlsruhe Rintheim nur aufgrund eines tier¬
ärztlichen Zeugnisses , welches die Seuchen¬
freiheit der betreffenden Tiere bescheinigt ,
auSgesührt werden darf .

Nur für solche Tiere dürfen Gesundheits¬
zeugnisse ausgestellt werden , welche mindestens
seit 5 Tagen in seuchenfreiem Zustand in
Hagsfeld sich befinden . Für Ferkelschweine ,
sowie für Vieh , welches zum Zweck alsbaldiger
Schlachtung ausgeführt wird , kann der Orts -
fleischbeschauer das Zeugnis ausstellen . Das
Zeugnis des Fleischbeschauers verliert seine
Gültigkeit mit dem Ablauf des auf den Aus¬
stellungstag folgenden Tages .

Dur lach den 19 . Januar 1912 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._ _
Den Viehmarkt in Neustadt a . d. Haardt betr .

Nach Mitteilung des Königk . Bezirksamts
Neustadt a . d . Hdt . wurde die Eröffnung des
Viehmarktes in Neustadt a . d . Hdt genehmigt .

Zugelassen werden :
1 . nur Tiere , die nicht aus Beobachtungs¬

gebieten stammen und mit Ursprungs - und
tierärztlichem Zeugnis gedeckt sind ,

2 . außerbayerische Tiere nur dann , wenn
sie nach der Ankunft in Bayern einer 10-
tägigen Beobachtungsfrist unterstellt waren
und durch den zuständigen Tierarzt frei von
Maul - und Klauenseuche und von seuchenver¬
dächtigen Erscheinungen befunden worden sind

Durlach den 19 . Januar 1912 .

_ Gr oßherzoqliches Bezirksamt ._
Die Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nachdem in Bruchhausen , Amt Ett¬
lingen , neuerdings im Stalle des Landwiris
Eduard Kühn II die Maul - und Klauenseuche
ausgebrochen ist , wurden von Gr . Bezirksamt

Ettlingen die in ßß 57 und 59 der V .O . Gr .
Ministeriums des Innern vom 19 . Dez . 1895
vorgesehenen Anordnungen getroffen .

Durlach den 20 . Januar 1912 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Die Maul - und Klauenseuche betreffend .

Nachdem in Ettlingen unter dem Vieh¬
bestand des Landwirts Adolf Reichert die
Maul - und Klauenseuche ausgebrochen ist,
wurden von Gr Bezirksamt Ettlingen die in
88 55 , 57 und 59 des Reichsseuchengesetzes
vorgesehenen Anordnungen für Ettlingen ge¬
troffen .

Durlach den 20 . Januar 1912 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Die Maul - und Klauenseuche betreffend .
In den Gemeinden Hörden und Gag¬

genau , Amt Rastatt , ist die Maul - und
Klauenseuche ausgebrochen und wurden für
diese Gemeinden die Bestimmungen der 88 58
und 59 der VO . vom 19 . Dezember 1895 ,
die Abwehr und Unterdrückung von Vieh¬
seuchen betr . in Kraft gesetzt.

Durlach den 21 . Januar 1912 .
_ Großherzogliches Bezirksamt . _

Maul - und Klanruseuche betreffend .
In der Stadt Rastatt ist die Maul - und

Klauenseuche erloschen . Die von Gr . Bezirks¬
amt Rastatt unterm 13 . d . Mts . verfügten
Sperrmaßregeln wurden aufgehoben . Wegen
Fortdauer der Seuchengefahr bleibt jedoch
8 58 der V O . Gr . Ministeriums des Innern
vom 19 . Dezember 1895 (Ausfuhr von Vieh
nur aufgrund eines tierärztlichen Zeugnisses )
bis auf weiteres in Kraft .

Durlach den 2l . Januar 1912 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .

Maul - und Klauenseuche betreffend
Nachdem in der Gemeinde Stein , Amt

Breiten , die Maul - und Klauenseuche aus -
gebrochen ist . wird aufgrund der 88 61 und
58 der V . O Gr Min . d . Innern vom 19 . Dez .
1895 , die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen betr , für die Gemeinde
Königs bach angeordnet , daß Vieh ( Rind¬
vieh , Schafe , Schweine , Ziegen ) aus der Ge¬
markung zum Zwecke oder , in Vollzug einer
Veräußerung nur nrt tierärztlichen Gesund¬
heitszeugnissen ausgeführt werden darf . Nur
für solche Tiere dürfen Gesundheitszeugnisse
ausgestellt werden , welche mindestens 5 Tage
in seuchenfreiern Zustand in der Gemarkung
sich befinden , in welcher ihre Untersuchung
erfolgt .

Für Ferkelschweine , welche unmittelbar auf
einen Schweinemarkt verbracht , sowie für Vieh ,
welches zum Zweck alsbaldiger Schlachtung
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ausgeführt wird , kann der Ortsfleischbeschauer
das Zeugnis ausstellen . Das Zeugnis des
Fleischbeschauers verliert seine Gültigkeit mit
dem Ablauf des auf den Ausstellungstag fol¬
genden Tages .

Dies haben die Bürgermeisterämter sofort
ortsüblich bekannt zu machen

Dur ! ach den 22 . Januar 1912

_ Großher zog liches Bezirksam t . _
Die Abhaltung der Rindvieh - und Schweine -

märkte im Amtsbezirk Rastatt betr .
Nachdem in der Stadt Rastatt die Maul¬

und Klauenseuche wieder erloschen ist . wird
die Abhaltung der Schweinsmärkte in Rastatt
mit folgender Beschränkung wieder gestattet :

Ferkelschweine dürfen nur aus seuchenfreien
badischen Orten zugeführt werden . Für
jeden Trausport von Ferkelschweinen muß ein
Gesundheitszeugnis beigebracht werden . Für
unmittelbar auf den Markt zugeführte Tiere
kann der Fleischbeschauer das Zeugnis aus
stellen , mit der Bescheinigung , daß die Tiere
in der betr . Gemeinde . gezogen sind und die
Gemeinde z . Zt . seuchensrei ist.

Dur lach den 22 . Januar 19 ! 2.
Großherzogliches Bezirksamt .

Tie Aufnahme von Zöglingen in das Georg -
August - Maria - Viktoria - Armem rziehungs -
haus in Rastatt betreffend .

Auf Ostern l . Js . werden in obiger Anstatt Frei '
Plätze erledigt , die sofort wieder z» besetzen sind.

Das Erzichuiigshaus hat die Aufgabe , katholische
arme Mädchen ans der vormaligen Markgrafschast
Baden -Baden zu brauchbaren Dienstboten heranzn -
bildcn : die Unterrichtszeit dauert in der Regel 2 Jahre .

Die Nnterrichtsgegcnstände sind :
L. das Kochen , d . h . die Bereitung einfacher Speisen

(sogenannte Hausmannskost ) ;
b . das Waschen und Putzen ;
e . das Strikten in Garn und Wolle ;
<l . das Nähen , auch mit Benützung der Nähmaschine ,
e . das Kleidermachen , d . h . die Anfertigung von

Kleidungsstücken zum eigenen Gebrauch ;
s. das Flicken und Stopfen :
x. das Bügeln :
I, . die Gartenarbeit , d . h . die Bestellung des Haus¬

gartens ;
i . die Besorgung der Schweine und des Geflügels :

k . die Besorgung und Behandlung der Kranken .
Außerdem wird Unterlicht in der Religion und

andern Lehrgegenstünden der Fortbildungsschule erteilt .
Die Eltern und Pfleger vermögensloser katholischer

Mädchen aus den berechtigten Gemeinden , welche sich
für ihre Töchter oder Pfleglinge uni Aufnahme in
das Erziehnngshaus bewerben wollen , werden auf -
gefordert , ihre bezüglichen Gesuche binnen 3 Wochen
bei dem Armenrat des Heimatsortes einzureichen ,
welcher dieselben innerhalb weiterer 3 Tage dem Vor¬
gesetzten Bezirksamt vorznlegen hat .

Dabei wird bemerkt , daß die aufznnchmcnden
Mädchen auS der Volksschule entlassen und in der
Regel nicht über 15 Jahre alt sein sollen : auch müssen
sie gesund und bildungsfähig sein.

Zum Nachweis dieser Erfordernisse ist jedem Aus«

nahmegesuch der vorgeschriebene Fragebogen voll¬
ständig und sorgfältig beantwortet beizulegcn .

Die Bewerberinnen haben sich in der Folge einer
vom Verwaltnngsrnt der Anstalt anzuordnendcn Vor¬
prüfung hinsichtlich ihrer Schulkcnnlnisse und Bitz
dinigsfähigkeit zu unterziehen .

Auch haben diejenigen , deren Ausnahme genehmigt
wird , bei ihrem Eintritt als Vergütung für die Kosten
der Kleidung und des Schuhwerks während des Auf¬
enthalts in der Anstalt 25 Mark bar zu entrichten ,
die von den imterstntzungspflichtigen Personen oder
Armenvcrbänden aufzübringen sind .

Karlsruhe den 16. Januar 1912 .
Großh . Verwaltungshof . _

Tie Bestellung der Gcmeindewaisenräte und der
Mitglieder der Ortsgetichte sowie deren
Stellvertreter betreffend .

An die Gemeinderäic des Bezirks :
Nachdem wir heute die Berpfl -chtung obiger

Gemeindebeamten , soweit sie für die dritte
Amtsperiode neu ernannt sind , vorgenommen
haben , weisen wir die für dis genannte Zeit
wiederernannten Waisemäte und Orts -
gerich ' smitglieder sowie deren Stcllvertreter
gemäß Ziff . 3 des Justizministenalerlasfes vom
1 . März 1900 Nr . 5718 auf das früher ge¬
leistete Handgelübde ausdrücklich hin .

Die Gemeinderäte haben letztgenannten Ge -
meindebeamten obigen Hinweis x,egen Unter¬
schrift zu eröffnen ; wir werd "n uns anläßlich
der Prüfung der Standesregistersühri ng ver¬
gewissern , ob dies geschehen ist

Durlach den 4 . Januar 1912 .
_ Großh . Amtsgericht ._

Lmlach . Handelsregister.
Zu Handelsregister F O . Z 44 betr . Firma

„ K. Lrutzlrr " in Dnrlach wurde eingetragen :
Kaufmann Adolf Th ergart in Durlach ist in
das Geschäft als persönlich haftender Gesell¬
schafter eingetreten . Das Geschäft wird als
offene Handelsgesellschaft unter unveränderter
Firma fortgesührt . Die Gesellschaft hat am
1 . Januar 1912 begonnen Dem Kaufmann
Karl Leußler in Du lach ist Prokura erteilt .
Geschäftszweig : Eisenhandlung .

Durlach den 12 Januar 1912 .
Großh . Amtsgericht .

Band II Seile 261 Elcser Georg . Techniker
in Turlach , und klise geb . Krieg . Vertrag
vom 30 . Dezember 1911 . Gütertrennung .

Band II Seite 262 . Eberle Karl Friedrich .
Steinhauer in Wilferdingen , und Rosa geb .
Sailer . Vertrag vom 23 Dezember 1911 .
Gütertrennung .

Durlach den 13 . Januar 1912 .
Großh . Amtsgericht .
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